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Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 5. Juli 2012, um 
20.00 Uhr im Gemeindesaal

Botschaft

botschaft

Traktanden

1.	 Wahl der Stimmenzähler

2.	 Genehmigung des Protokolls 	

der Gemeindeversammlung vom 	

26. April 2012

3.	 Beschlussfassung über die Teilrevision 

der Ortsplanung, Bahnhofareal

	 –	Änderungen Baugesetz Art. 45 und	

	 Art.58a (Zonenschema, Dienst-	

	 leistungszone Bahnhof)

	 –	Zonenplan 1:1‘000 Bahnhof

	 –	Genereller Gestaltungsplan 1:1‘000	

	 Bahnhof

	 –	Vorschriften Genereller Gestaltungs-	

	 plan Bahnhof

	 –	Genereller Erschliessungsplan 	

	 Verkehr 1:1‘000 Bahnhof

4.	 Projekt für die Realisierung eines 	

Hotels und von Erstwohnungen auf 

dem Areal Sper l’En, Wiedererwägung 

des Beschlusses der Gemeindever-

sammlung vom 26. April 2012 betref-

fend Vereinbarung / Dienstbarkeits-

vertrag zur Ablösung des Bauverbotes 

zulasten der Parzelle Nr. 1239

5.	 Genehmigung des Gesetzes über die 

Wasserversorgung und Abwasserbe-

handlung und des Gebührentarifes 

gemäss Art. 36 Abs. 3 des erwähnten 

Gesetzes

6.	 Varia

Traktandum 3 

Beschlussfassung über die Teilrevision  

der Ortsplanung, Bahnhofareal

Cuort e bön / In Kürze

Tenor il plaun directiv regiunel es l’areal 
da la staziun da Samedan ün lö da svilup 
d’importanza regiunela. In adattand scu 
propost l’uorden fundamentel (ledscha da 
fabrica, plaun da zonas, plaun generel da 
furmaziun, plaun generel d’avertüra pel 
trafic), dessan gnir s-chaffidas las premi-
ssas per realiser quist potenziel da svilup. 
A maun da prescripziuns specielas i’l ram 
dal plaun da furmaziun vegnan resguar-
dedas las pretaisas dal patrimoni mundiel 
da l’UNESCO in connex cul purtret dal lö 
e la zona centrela. L’ütilisaziun maxime-
la importa 8 000 m² surfatscha da plaun 
brütta (SPB).
Das Bahnhofareal Samedan stellt gemäss 

Regionalem Richtplan ein Entwicklungs-

standort von regionaler Bedeutung dar. 

Mit der vorgeschlagenen Anpassung der 

Grundordnung (Baugesetz, Zonenplan, 

Genereller Gestaltungsplan, Genereller 

Erschliessungsplan Verkehr) sollen die 

Voraussetzungen dafür geschaffen wer-

den, dass dieses Entwicklungspotenzial 

realisiert werden kann. Den Anforderun-

gen des Ortsbildes und der Kernzone des 

UNESCO Welterbes wird mit besonderen 

Vorschriften im Rahmen des Gestaltungs-

planes Rechnung getragen. Die mögliche 

Nutzung beträgt maximal 8‘000 m² Brut-

togeschossfläche (BGF).

1. Ausgangslage

In Folge der Aufgabe des al-

ten Verladestandortes Samedan 

durch die RhB eröffnen sich für 

das Bahnhofareal im Bereich des 

Güterschuppens und der östlich 

angrenzenden heutigen Parkie-

rungsflächen neue Nutzungs-

möglichkeiten. Das Güterschup-

penareal befindet sich in der 

Bahnhofzone. In Art. 58 Baugesetz 

ist hinsichtlich der Nutzung die-

ser Zone festgehalten, dass nicht 

dem Eisenbahngesetz unterstellte 

Bauten und Anlagen dem kommu-

nalen und dem übergeordneten 

Recht unterstehen. Daraus lassen 

sich keine besonderen Nutzungs-

möglichkeiten oder Einschränkun-

gen herleiten. Art. 58 Baugesetz 

sieht vor, dass für nicht dem 	

Eisenbahnrecht unterstellte Bau-

ten und Anlagen eine Baubewil-

ligung nur auf Grund eines Nut-

zungs- und Gestaltungskonzeptes 

erteilt werden darf. Das auf Grund 

des Autoverlads frei werdende 

Areal umfasst eine Fläche von ca. 

6‘200 m². 



Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 5. Juli 2012   |   www.samedan.ch2

2. Wichtigste Ziele der Teilrevision

Mit der vorliegenden Teilrevision will die 

Gemeinde auf Stufe der Grundordnung 

die planerischen Voraussetzungen dafür 

schaffen, dass:

–	 das Güterschuppenareal einer neuen 

baulichen Nutzung zugeführt werden 

kann, der Standort seine regionale Be-

deutung wahrnehmen kann und ein 

dauerhafter Mehrwert für die Gemein-

de und die RhB geschaffen wird. Aus 

Sicht der Gemeinde und der RhB stehen 

Nutzungen im Vordergrund, die zum 

einen eine Belebung des Ortes, zum 

anderen auch eine Attraktivitätsstei-

gerung des Bahnhofs und so einen di-

rekten Nutzen für die Bahnkunden mit 

sich bringen. Es sind dies zum Beispiel:

	 –	Kundenorientierte 	

	 Dienstleistungsnutzungen 

	 –	Verwaltungseinrichtungen 	

	 (Kreis, Kanton)

	 –	Bildungseinrichtungen, Gesundheits-	

	 versorgung

	 –	Verkaufsläden

	 –	Beherbergung z. B. Jugendherberge

	 –	Wohnnutzung im untergeordneten	

	 Mass (33%);

–	 eine gesamtplanerische Lösung für den 

nördlichen Teil des Bahnhofgebietes 

mit dem Güterschuppenareal und dem 

dazugehörenden Vorbereich, dem Bus-

hof sowie dem angrenzenden Strassen-

raum geschaffen wird;

–	 eine Planungssicherheit geschaffen 

wird, um gestalterische Ansprüche an 

die Bauten und die Aussenräume an-

lässlich einer Projektentwicklung ein-

fordern zu können. 

3. Grundlagen

Kantonaler Richtplan

Gemäss kantonalem Richtplan ist Same-

dan zusammen mit St. Moritz ein Zentrum. 

Die Stärkung der Zentren als Träger der 

wirtschaftlichen Entwicklung ist ein stra-

tegischer Grundsatz.

UNESCO Welterbe

Das Güterschuppenareal liegt in der Kern-

zone, welches zur Sicherung des UNESCO 

Welterbes RhB ausgeschieden werden 

musste. Mit dem Erlass von speziellen Vor-

schriften zum Gestaltungsplan Bahnhof 

sowie der darin festgehaltenen qualitäts-

sichernden Verfahren für die Projektent-

wicklung, auch unter Beizug eines Fach-

gremiums, wird dieser Richtplanforderung 

entsprochen.

Regionale Richtplanung

Der Regionale Richtplan bezeichnet die 

Bahnhofareale als Entwicklungsstandorte. 

Von regionaler Bedeutung sind die Stand-

orte innerhalb des Kerngebietes, zu wel-

chem auch der Bahnhof Samedan gehört.

Im regionalen Richtplan ist festgelegt, 

dass „an Bahnhofgebieten grundsätzlich 

ein Nutzungsmix anzustreben ist, der zu 

einer ganzjährigen Belebung des Stand-

ortes führt. Bahnhofareale dienen vor-

rangig publikumsintensiven Nutzungen, 

der Versorgung, Dienstleistungen und dem 

Wohnen sowie öffentlichen Einrichtun-

gen (Bildung, Gesundheit, Verwaltung). 

Einzelgebiete eines Areals können dann 

vorgezogen entwickelt werden, wenn sie 

die Gesamtentwicklung nicht nachhaltig 

beeinflussen“.

4. Koordination mit weiteren Planungen 

der Gemeinde

Berninaareal

Die Koordination der Planungen Bahnhof 

und Berninaareal ist sichergestellt, di-

es insbesondere darum, weil betreffend 

Berninaareal feststeht, dass der Park teil-

weise freigehalten werden soll, weil die 

Frage der Bauvolumina durch die bereits 

bestehenden, an den Park angrenzenden 

grossen Bauvolumen beantwortet wird 

und weil die Erschliessungsfragen geklärt 

sind. Ein weiterer Bedarf für die formelle 

Koordination besteht nicht.

Öffentlicher Verkehr, Zugang zum Bahnhof

Für den Bahnhofbereich mit Vorplatz ist 

eine verkehrsplanerische Gesamtbetrach-

tung samt Erschliessung des Güterschup-

penareals notwendig. Im Rahmen des zu 

erarbeitenden Richtkonzeptes ist auch die 

Konzeption für die Bushaltestellen und 

die Gestaltung des Bahnhofplatzes aufzu-

zeigen.

Nutzungsmass

Die Randbedingungen für die Ermittlung 

des möglichen Nutzungsmasses sind:

–	 Erhalten des Güterschuppens mit der 

Rampe

–	 Arealinterne Verkehrsfläche gegenüber 

dem Geleise

–	 Drei Vollgeschosse auf Niveau Güter-

schuppenareal und partiell vier Vollge-

schosse (gemäss Regelbauweise wären 

vier Vollgeschosse zulässig)

–	 Mehrlängen gegenüber der Regelbau-

weise

Theoretisch wäre eine Nutzung in der Grö-

ssenordnung von 10‘000 m² BGF möglich. 

Mit den im generellen Gestaltungsplan 

vorgegebenen Mantellinien ist eine Nut-

zung von max. 8‘000 m² Bruttogeschoss-

fläche (BGF) möglich.

5. Organisation und Ablauf der Planung

Die vorliegende Planung wurde durch eine 

Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern 

des Gemeindevorstandes und der RhB un-

ter fachlicher Begleitung von Beat Aliesch, 

Stauffer & Studach Raumentwicklung Chur, 

erarbeitet. Das Amt für Raumentwicklung 

liess am 15. Mai 2012 der Gemeinde seinen 

Vorprüfungsbericht zukommen. In diesem 

Bericht führt das Amt unter anderem aus: 

„Wir begrüssen die Zuweisung des Bahn-
hofareals zur Dienstleistungszone Bahnhof 
und die dazugehörenden Bestimmungen 
des neuen Art. 58a Dienstleistungszone 
Bahnhof. Die von der Gemeinde ange-
strebte publikumsintensive Nutzung wird 
mit den vorgesehenen Bestimmungen ge-
fördert und der Festsetzung als Entwick-
lungsstandort im regionalen Richtplan 
wird Rechnung getragen.“ Die einzelnen 

Anregungen des besagten Amtes wurden 

teilweise in die überarbeitete Vorlage auf-

genommen.

Die öffentliche Auflage der Teilrevision der 

Ortsplanung erfolgte vom 16. Februar bis 

16. März. Bei der Gemeinde gingen keine 

Änderungs- und Ergänzungswünsche ein. 

Am 23. Februar 2012 wurde die Öffentlich-

keit anlässlich einer Informationsveran-

staltung informiert.

6. Mehrwertabgabe

Die Gemeinde und die RhB regeln die 	

Sicherstellung der Verfügbarkeit des 

Güterschuppenareals sowie die Festle-

gung der Mehrwertabgabe in Form eines 

Dienstbarkeitsvertrages. Die Mehrwertab-

gabe erfolgt anstelle von Abgaben über 

die Errichtung von verschiedenen Dienst-

barkeiten, von Landabtretungen sowie der 

Übernahme von weiteren Planungs- und 

Realisierungskosten, insbesondere im Be-

reich des Bahnhofplatzes.
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Proposta / Antrag

La suprastanza cumünela propuona
–	 d’appruver il müdamaint da la ledscha 

da fabrica (art. 45 Schema da zonas ed 
art. 58a Zona da servezzans staziun)

–	 d’appruver il plaun da zonas Staziun 
1:1’000

–	 d’appruver il plaun generel da furma-
ziun Staziun 1: 1’000

–	 d’appruver il plaun generel da furma-
ziun Staziun „Prescripziuns“ 

–	 d’appruver il plaun generel da furma-
ziun Trafic staziun 1:1’000

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen:

–	 Zustimmung zur Änderung des Bauge-

setzes (Art. 45 Zonenschema und Art. 

58a Dienstleistungszone Bahnhof)

–	 Zustimmung zum Zonenplan Bahnhof 

1:1‘000

–	 Zustimmung zum Generellen Gestal-

tungsplan Bahnhof 1: 1‘000

–	 Zustimmung zum Generellen Gestal-

tungsplan Bahnhof „Vorschriften“

–	 Zustimmung zum Generellen Erschlies-

sungsplan Verkehr Bahnhof 1:1‘000

Traktandum 4 

Projekt für die Realisierung eines Hotels 

und von Erstwohnungen auf dem Areal 

Sper l’En, Wiedererwägung des Beschlusses 

der Gemeindeversammlung vom 26. April 

2012 betreffend Vereinbarung / Dienstbar-

keitsvertrag zur Ablösung des Bauverbotes 

zulasten der Parzelle Nr. 1239

Cuort e bön / In Kürze

La radunanza cumünela dals 26 avrigl 2012 
ho appruvo in princip il sböz da contrat 
cun duonna Emanuela Soldati davart la 
liberaziun dal scumand da fabrica, premi-
ss cha’l pajamaint succeda pür, cur cha la 
surfabricaziun vain effectivmaing realise-
da. Cun quist müdamaint da contrat nu vo 
duonna Emanuela Soldati d’accord. Cun 
que cha’l proget Sper l’En es important pel 
svilup da Samedan e cun que cha la char-
gia supplementera per la vschinauncha 
importa be CHF 13‘500.00 (culs fits actu-
els), scha’ls CHF 300‘000.00 gnissan pajos 
tenor il contrat originel e scha’l fabricat 
gniss realiso in tschinch ans, propuona la 
suprastanza cumünela d’appruver il con-
trat in sia fuorma originela.
Die Gemeindeversammlung vom 26. April 

2012 stimmte dem Vertragsentwurf mit 

Frau Emanuela Soldati betreffend der Ab-

lösung des Bauverbotes grundsätzlich zu, 

verlangte jedoch, dass die Barzahlung nur 

dann erfolgt, wenn die Überbauung auch 

tatsächlich realisiert wird. Dieser Ände-

rung des Vertrages stimmt Frau Emanuela 

Soldati nicht zu. Angesichts dessen, dass 

es bei der Umsetzung des Projektes Sper 

l’En für die Entwicklung von Samedan 

um viel geht und andererseits mit der 

im ursprünglichen Vertrag vorgesehenen 

Auszahlung der CHF 300‘000 und einem 

angenommen Baubeginn in fünf Jah-

ren, die Mehrbelastung der Gemeinde bei 

der derzeitigen Zinssituation CHF 13‘500 

ausmacht, erachtet es der Gemeindevor-

stand als angezeigt, den Vertrag in der ur-

sprünglichen Fassung zu genehmigen. 

Erwägungen

Die Gemeindeversammlung vom 26. April 

2012 befasste sich mit der Vereinbarung 

/ Dienstbarkeitsvertrag zur Ablösung des 

Bauverbots zu Lasten Parzelle Nr. 1239. 

Diesem Vertrag wurde grundsätzlich zuge-

stimmt. Die Gemeindeversammlung ver-

langte aber, dass die einmalige Entschädi-

gung von CHF 300‘000 erst bei Beginn der 

Realisierung eines Bauprojektes auf der 

Parzelle Sper l’En zur Zahlung fällig sei.

Der Gemeindevorstand legte diesen Ände-

rungswunsch der Gemeindeversammlung 

Frau Emanuela Soldati vor. Nach einge-

hender Diskussion dieses Änderungs-

wunsches und nach reiflicher Überle-

gung teilte der Vertreter von Frau Soldati 

der Gemeinde mit, dass diese mit einer 

solchen Anpassung des Vertrages nicht 

einverstanden sei. Im Zuge dieser Ver-

handlungen hat sich gezeigt, dass von 

Seiten von Frau Soldati die Grundzüge des 

Vertrages wieder in Frage gestellt werden 

und neu zu verhandeln wären. Würden 

diese Vergleichsverhandlungen schei-

tern, so müsste der Gemeindevorstand 

das Rechtsmittelverfahren betreffend der 

Enteignung weiterführen, dies mit unge-

wissen Erfolgsaussichten. Mit Annahme 

der Zweitwohnungsinitiative haben sich 

die Chancen für eine Enteignung stark 

verringert, zumal sich die Nachfrage nach 

Bauland für Erstwohnungen zurückbilden 

wird und damit das öffentliche Interesse 

an der Enteignung sich nur noch schwer 

begründen liesse (Notwendigkeit, Verhält-

nismässigkeit etc.).

Geht man davon aus, dass mit den Bau-

arbeiten auf dem Areal Sper l’En in fünf 

Jahren begonnen wird, so bedeutet die 

Bezahlung des Betrages von CHF 300‘000 

in diesem Jahr für die Gemeinde bei der 

derzeitigen Zinssituation eine Mehrbelas-

tung von ca. CHF 13‘500, was angesichts 

der grossen Bedeutung, welche das Pro-

jekt Sper l’En für die Gemeinde und deren 

Entwicklung hat, in Kauf genommen wer-

den muss.

Aus all diesen Gründen erachtet der Ge-

meindevorstand es als angezeigt, den Be-

schluss der Gemeindeversammlung vom 

26. April 2012 in Wiedererwägung zu zie-

hen und die beschlossene Änderung des 

Vertrages fallen zu lassen und damit dem 

Vertrag, wie er der Gemeindeversammlung 

vom 26. April 2012 vorgelegt wurde, zuzu-

stimmen.

Proposta / Antrag

La suprastanza cumünela propuona
–	 Reponderaziun da la decisiun da la ra-

dunanza cumünela dals 26 avrigl 2012 
suot tractanda 272

–	 Appruvaziun da la seguainta clausula 
da contrat davart la liberaziun dal scu-
mand da fabrica concernent la parcella 
Sper l’En: „La vschinauncha da Same-
dan indemnisescha a duonna  
Emanuela Soldati cun ün pajamaint 
bluot da CHF 300 000.“

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen:

–	 Wiedererwägung des Beschlusses der 

Gemeindeversammlung vom 26. April 

2012 zu Traktandum 272

–	 Zustimmung zu folgender Vertragsklau-

sel betreffend der Aufhebung des Bau-

verbotes betreffend Parzelle Sper l’En: 

„Die Gemeinde Samedan entschädigt 

Frau Emanuela Soldati mit einer Bar-

zahlung von CHF 300‘000.“

Traktandum 5 

Genehmigung des Gesetzes über die Was-

serversorgung und Abwasserbehandlung 

und des Gebührentarifs gemäss Art. 36 

Abs. 3 des erwähnten Gesetzes

Cuort e bön / In Kürze

Ils reglamaints davart il provedimaint 
d’ova e chanalisaziun da l’an 1992 dessan 
gnir adattos a la ledscha surordineda. Las 
taxas dessan gnir inchaschedas in basa a 
la valur da nouv, scu previs i’l preventiv 
per l’an 2012.
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Die aus dem Jahre 1992 stammenden Re-

glemente betreffend Wasserversorgung 

und Kanalisation sollen an das veränderte 

übergeordnete Gesetz angepasst werden. 

Die Gebühren werden wie bereits im Rah-

men der Budgetierung für das Jahr 2012 

aufgrund des Neuwertes erhoben. 

1. Zielsetzung

Mit dem Gesetz über die Wasserversorgung 

und die Abwasserbehandlung sollen die 

Reglemente betreffend die Wasserversor-

gung und die Kanalisation der Gemein-

de Samedan aus dem Jahr 1992 ersetzt 

werden. Damit sollen die notwendigen 

Anpassungen an das veränderte überge-

ordnete Recht und die tatsächlichen Ver-

hältnisse erfolgen.

2. Finanzielles

Mit Blick auf die anstehenden Investitio-

nen im Bereich der Wasserversorgung und 

insbesondere der Abwasserbehandlung 

(Realisierung der zentralen ARA S-chanf) 

wurde auch der langfristige Finanzbedarf 

abgeschätzt und darauf basierend die 

Gebührentarife unter Berücksichtigung 

der Kostendeckung und des Verursacher-

prinzips untersucht. Um die künftigen In-

vestitionen mit den Gebühreneinnahmen 

decken zu können, sind nach jetzigem 

Kenntnisstand jährliche Mehreinnahmen 

von CHF 70‘000 bei der Wasserversorgung 

und CHF 90‘000 bei der Abwasserbe-

handlung erforderlich. Dieser zusätzliche 

Finanzbedarf wird durch einen Wech-

sel bei der Bemessungsgrundlage für die 

Grundgebühr, aber bei gleichbleibenden 

Gebührenansätzen gedeckt. Diesen Ansät-

zen hat die Gemeindeversammlung vom 

Dezember 2011 bereits im Hinblick auf das 

Budget 2012 zugestimmt. Somit werden 

die Grundgebühren neu auf der Basis des 

indexierten Gebäudeneuwertes gemäss 

Gebäudeversicherungsgesetz erhoben (Ge-

bührentarif gem. Art. 36 Abs. 3) und nicht 

wie bisher aufgrund des Neuwertes ge-

mäss amtlicher Schätzung. Bei den Men-

gengebühren ist hingegen keine Anpas-

sung vorgesehen.

3. Publikation

Der Entwurf des Gesetzes wurde in der Pa-

dellaausgabe vom Oktober 2011 publiziert 

und die Interessierten wurden eingeladen, 

zu diesem Entwurf zuhanden des Gemein-

devorstandes ihre Änderungs- und Ergän-

zungswünsche zu formulieren. Es gingen 

keine Änderungs- und Ergänzungswün-

sche ein. Im Weiteren wurde der Entwurf 

vom 20. April bis 21. Mai 2012 öffentlich 

aufgelegt. Auch im Rahmen dieser Mitwir-

kungsauflage gingen keine Änderungs- 

und Ergänzungswünsche ein.

4. Baugesetz

Da das Gesetz auch eine Anpassung des 

Baugesetzes zur Folge hat, musste der 

Entwurf auch dem Amt für Raumentwick-

lung zur Vorprüfung vorgelegt werden. 

Das Amt für Raumentwicklung Graubün-

den hält in seinem Vorprüfungsbericht 

vom 22. März 2012 unter anderem fest, 

dass die Gemeinden angehalten werden, 

Bestimmungen über Planung, Durchfüh-

rung, Koordination, Betrieb, Unterhalt und 

Finanzierung von Erschliessungsanlagen 

zu erlassen (Art. 61 Abs. 1 bis 3 KRG). Das 

vorliegende Gesetz über die Wasserver-

sorgung und Abwasserbehandlung stelle 

nach Ansicht des Amtes für Raumentwick-

lung ein solches Reglement dar.

Proposta / Antrag

La suprastanza cumünela propuona
–	 d’appruver la ledscha davart il provedi-

maint d’ova ed il trattamaint da l’ova 
persa 

–	 d’appruver las tariffas da taxas tenor 
art. 36, par. 3 da la ledscha davart il 
provedimaint d’ova ed il trattamaint da 
l’ova persa 

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen:

–	 Genehmigung des Gesetzes über die 

Wasserversorgung und Abwasser-	

behandlung

–	 Genehmigung des Gebührentarifes ge-

mäss Art. 36 Abs. 3 des Gesetzes über 

die Wasserversorgung und Abwasser-

behandlung

Anhang

Zu Traktandum 3

Baugesetz (Art. 45 Zonenschema und 	

Art. 58a Dienstleistungszone Bahnhof)

Zonenplan Bahnhof 1:1‘000

Genereller Gestaltungsplan Bahnhof 	

1: 1‘000

Genereller Gestaltungsplan Bahnhof 	

Vorschriften

Genereller Erschliessungsplan Verkehr 

Bahnhof 1:1‘000

� Seite 5 bis 12

Zu Traktandum 4

Vereinbarung (Art 97 KRG) / Dienstbarkeits-

vertrag� Seite 13 bis 16

Zu Traktandum 5

Gesetz über die Wasserversorgung und die 

Abwasserbehandlung� Seite 17 bis 27
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